
Berichtigung der Wahlbekanntmachung vom 02.04.2011 
Kreiswahl und Wahl einer Landrätin / eines Landrates am 11. September 2011  

im Landkreis Cuxhaven 
 
Die Wahlbekanntmachung vom 02.04.2011 wird wie folgt berichtigt: 
Unter 3. Allgemeine Regelungen muss es heißen: 
Der Wahlvorschlag für die Kreiswahl muss von mindestens 30 Wahlberechtigten des Wahlbereiches 
und der Wahlvorschlag für die Wahl der Landrätin / des Landrates muss von mindestens 310 Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; für diese Unterstüt-
zungsunterschriften muss die Wahlberechtigung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und 
bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachgewiesen werden.  
Cuxhaven, den 02.07.2011 Der Kreiswahlleiter 
 Jochimsen 
 Erster Kreisrat 


